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Amtliches.
Bekanntmachung

über die Höchstpreise für Hafer. Dom 23. Juli 1915.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 5 des Ge¬

setzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 in
der Fassung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-Gesetzblatt
S . 516) folgende Bekanntmachung erlassen:

8i.
Der Preis für die Tonne inländischen Hafers aus

der Ernte 1915 darf beim Verkauf durch den Erzeuger
dreihundert Mark nicht übersteigen.

8 2.
Die Höchstpreise erhöhen sich für die in der Zeit

bis zum 1. Oktober 1915 gelieferten Mengen um fünf
Mark für die Tonne. — Don diesem Zeitpunkt ab
gelten die Höchstpreise des § 1 unverändert.

§ 3.
Die Höchstpreise gelten für Lieferung ohne Sack.

Für leihweise Ueberlassung der Säcke darf eine Sack¬
leihgebühr bis zu einer Mark für die Tonne berechnet
werden. Werden die Säcke nicht binnen einem Monat
nach der Lieferung zurückgegeben, so darf die Leihge¬
bühr dann um fünfundzwanzig Pfennig für die Woche
bis zum Höchstbetrage von zwei Mark erhöht werden.
Werden die Säcke mitverkauft, so darf der Preis für
den Sack nicht mehr als achtzig Pfennig und für den
Sack, der fünfundsiebzig Kilogramm oder mehr hält,
nicht mehr als eine Mark zwanzig Pfennig betragen.
Der Reichskanzler kannkdie Sackleihgebühr und den
Sackpreis ändern. Bei Rückkauf der Säcke darf der
Unterschied zwischen dem Verkaufs- und dem Rückkaufs¬
preise den Satz der Sackleihgebühr nicht übersteigen. —
Die Höchstpreise gelten für Barzahlung bei Empfang-
wird der Kaufpreis gestundet, so dürfen bis zu zwei
vom Hundert Jahreszinsen über Reichsbankdiskont
hmzugeschlagen werden. — Die Höchstpreise schließen
die Beförderungskostenein, die der Verkäufer vertrag¬
lich übernommen hat. Der Verkäufer hat auf jeden
Fall die Kosten der Beförderung bis zur Verladestelle
des Ortes, von dem die Ware mit der Bahn oder zu
Wasser versandt wird, sowie die Kosten des Einladens
daselbst zu tragen.

§4.
Für die beim Weiterverkäufe des Hafers zulässigen

Zuschläge gilt der § 20 der Verordnung über die Re¬
gelung des Verkehrs mit Hafer vom 28. Juni 1915
(Reichs-Gesetzbl. S. 393).
* § 5.

Für Verkäufe von Hafer aus der Ernte 1914,
die vor dem 23. Juli 1915 abgeschlossen werden, gelten
die Vorschriften dieser Bekanntmachung.

. 8 6 .
, Die Vorschriften dieser Bekanntmachung gelten nicht

bei Verkäufen:

a) von Saathafer aus landwirtschaftlichen Betrieben,
die sich in den letzten zwei Jahren nachweislich
mit dem Verkaufe von Saathafer besaht Habens

b) von Hafer, der durch die Kommunalverbände nach
8 16 der Verordnung über die Regelung des Ver¬
kehrs mit Hafer vom 28. Juni 1915 (Reichs-Ge¬
setzbl. S . 393) abgegeben wird, sowie bei Weiter¬
verkäufen dieses Hafers-

c) von Hafer, der auf Grund eines Erlaubnisscheins,
den die Reichsfuktermittelstelle in den Fällen des
8 4 Rr . 1 b, c und e der Verordnung über die
Errichtung einer Reichsfuttermittelstelle vom 23.
Juli 1915 (Reichs-Gesetzbl. S. 455) erteilt hat,
freihändig erworben wird.

8 7.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der

Verkündung in Kraft und an Stelle der Bekanntmachung
über die Höchstpreise für Hafer vom 13. Februar 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 89). Der Bundesrat bestimmt den
Zeitpunkt des Auherkrafttretens.

Berlin, den 23. Juli 1915.
Der Reichskanzer.

von Bethmaiiii Hollwcg.

Bekanntmachung
über die Aufhebung des Verbots der Kaufverträge über
Brotgetreide, Gerste und Hafer. Vom 23. Juli 1915.

Auf Grund von 8 4 Abs. 2 der Verordnung über
das Verbot des Vorverkaufs der Ernte des Jahres
1915 und des Vorverkaufs von Zucker vom 17. Juni
1915 (Deichs-Gesetzbl. S. 341) bestimme ich:

Verkäufe über Roggen, Weizen, Spelz, (Dinkel,
Fesen), Emer, Einkorn, Hafer, Gerste, allein oder mit
anderem Getreide gemischt, ferner Mischfrucht, worin
sich Hafer befindet, aus der inländischen Ernte des
Jahres 1915 dürfen vom Tage der Verkündung dieser
Bekanntmachung an abgeschlossen werden. — Soweit
zu solchen Verkäufen nach den Vorschriften der Verord¬
nung über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl
aus dem Erntejahr 1915 vom 28. Juni 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 363), der Verordnung über den Verkehr
mit Gerste aus dem Erntejahr 1915 vom 28. Juni 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 384) und der Verordnung über die
Regelung des Verkehrs mit Hafer vom 28. Juni 1915
(Reichs-Gesetzbl. 2 . 393) die Genehmigung des Kom¬
munalverbandes erforderlich ist, behält es hierbei seinBewenden

Berlin, den 23. Juli 19)5.
Der Reichskanzler.

von Bcthmann Hollweg.

von
Bekanntmachung

über die Wiederholung der Anzeige der Bestände
Derbrauchszucker. Vom 23. Juli 1915.

Auf Grund des § 1 Abs. 4 der Bekanntmachung

über Verbrauchszucker vom 27. Mai 1915 (Reichs-Ge¬
setzbl. S . 308) bestimme ich:

Wer Verbrauchszucker mit Beginn des 1. August
1915 im Gewahrsam hat, ist verpflichtet, die vorhande¬
nen Mengen getrennt nach Arten und Eigentümern
unter Nennung der Eigentümer der Zentral-Einkaufs-
Gesellschaftm. b. H. in Berlin anzuzeigen. Zu diesem
Zwecke haben die Berechtigten, deren Jucker in frem¬
dem Gewahrsam liegt, den Lagerhaltern nach dem 1.
August 1915 unverzüglich die ihnen zustehenden Men¬
gen anzuzeigen. Die Anzeigen an die Ientral -Einkaufs-
Gefellschaftm. b. H. sind bis zum 10. August 1915
abzusenden. Anzeigen über Mengen, die sich mit Be¬
ginn des 1. August 1915 auf dem Transporte befinden,
sind unverzüglich nach dem Empfange von dem Empfän¬
ger zu erstatten.

Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht
1. auf Mengen, die im Eigentums des Reichs, eines

Bundesstaats oder Elsaß-Lothringens, insbesondere
im Eigentums der Heeresverwaltungen oder der
Marineverwaltung sowie im Eigentum eines Kom-
munalverbandes stehen,

2. auf Mengen, die insgesamt weniger als 50 Dop¬
pelzentner betragen.
Berlin, den 23. Juli 1915.

Der Reichskanzler.
2 . A. ~

Bekanntmachung
betreffend den Handel mit Mehl. Vom 27. Juli 1915.

Auf Grund von § 67 der Verordnung des Bun¬
desrats über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl
aus dem Erntejahr 1915 vom 28. Juni 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S. 363) bestimme ich folgendes:

Artikel l
Mehl darf ohne Genehmigung der Reichsgetreide¬

stelle weder von dem Kommunalverbande noch von einem
Anderen aus dem Bezirk eines Kommunalverban-
dss in den eines anderen abgegeben werden. — Mehl
darf innerhalb des Bezirkes eines Kommunalverbandes
ohne Genehmigung der Reichsgetreidestelle von dem
Kommunalverbandoder einem Anderen nur nach Maß¬
gabe der für den Kommunalverband bestehenden Be-
timmungen über die Verbrauchsregelung abgegeben
werden. - Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gel¬
ten nicht für Mehl, das nach dem 31. Januar 1915
aus dem Auslande eingeführt ist, oder das aus Brot¬
getreide ermahlen ist, das nach dem 31. Januar 1915
aus dem Auslande eingeführt ist.

Artikel II
Unter Vorräte im Sinne des 8 65 d der Vundes-

ratsoerordnung über den Verkehr mit Brotgetreide und
Mehl aus dem Erntejahr 1915 vom 28. Juni 1915
Reichs-Gesetzbl. S . 363) sind nur solche Vorräte zu

verstehen, die durch einen Kommunalverbandan Händler,

Ließe und Leidenschaft.
Roman vonO. Elster. 61

Er vermochte auch nicht als Bettler vor Jeanne
hmzntreten, sein Stolz sträubte sich dagegen, sie war reich,
n umßte es, sie würde ihm gern jede Summe zur Ver¬
fügung gestellt haben, aber er brachte das Wort nicht
über die Lippen, und wenn er daran zu Grunde gehen
sollte. Die einzige Möglichkeit, alle diese Verhältnisse zu
Em gedeihlichen Ende zu führen, war vollste Offen¬
heit gegen seinen Vater. Er kaunte die Güte des Vaters
und dessen Nachsicht, Eigenschaften, welche einem gewis¬
sen chevaleresken Leichtsinn entsprangen, der Herrn von
Kattenberg jetzt noch im Alter kennzeichnete. Walter wußte
onch,̂daß seines Vaters Verhältnisse in den letzten Jah¬
ren sich gebessert hatten. Walters Bruder, der bei der
Earde in Berlin stand, hatte eine sehr günstige, reiche
Heirat geschlossen, dadurch war sein Vater entlastet und
konnte daran denken, seine eigenen Verhältnisse wieder

konsolidieren, da sein Sohn ihm eine größere Summe
zur Verfügung zu stellen vermochte.

Nasch entschlossen, setzte sich Walter an seinen Schreib-
üich, um seinem Vater zu schreiben. Offen legte er ihm
alle Verhältnisse dar und bat um seine Hilfe und Ein¬
willigung in die Ehe mit Jeanne de Betaut. Als er den
3rief beendet, übergab er ihn seinem Burschen zur sö¬
hligen Besorgung. Dann begann er sich anzukleiden,
su» nach dem Hotel de l'Europe zu Jeanne zu eilen,
M seinen Entschluß mitznteilen.
, Als er eben im Begriffe war, die Handschuhe anzu-

ch'hen, klopfte es an die Zimmertüre.Ans Walters „Her-
tlu“ trat eine Ordonnanz in das Zimmer.

„Was gibt es?" fragte Walter.
Die Ordonnanz holte ein dienstliches Schreiben ans

ber Ledermappe.
, „Ich habe Herrn Leutnant dieses Schreiben abzugeben."

„Es ist gut. Ich danke."

Der Soldat verließ das Zimmer.
Walter öffnete das Schreiben, welche? mit dem Re-

gimentssiegel geschlossen war. Es enthielt einen kurzen,
vorn Adjutanten unterschriebenen Befehl des Obersten für
Walter, sich sofort znm Regimeirtskommandeurzu begeben.

„Was mag denn da wieder passiert sein?" Vielleicht
wieder eine eingeklagte Schuld? — Ah bah, bald hatte
die Qllälerei ja ein Ende.

Walter vertauschte die Mütze mit dem Helm und be¬
gab sich nach der Wohnung des Obersten.

Das klare, kalte Frostwetter hatte über Nacht einem
naßkalten, trüben, grauen Nebel Platz gemacht. Leer und
öde lagen die während der letzten Tage so belebten Gas¬
sen da. Die Menschen eilten mit übernächtigen,verdrieß¬
lichen Gesichtern vorüber, einzelne Lüden waren noch
gar nicht geöffnet, von den Kirchtiirmen ertönte dump¬
fes Geläute, die richtige Ascherinittwoch-Stimmung.

Fröstelnd eilte Walter weiter. Im Hanse des Ober¬
sten angekommen, übergab er seinen Mantel einem Die¬
ner, der ihn dann sofort in das Bureau des Regiments-
kommandeurs führte.

Der gutmütige Regimentskommandeur, der keinem
seiner Offiziere ein böses Wort sagen konnte, ohne selbst
dabei verlegen zu werden, hatte einem kleinen, aber schar¬
fen und schneidigen Obersten Platz »rachen müssen. In
der kleinen, einsamen Garnison hatte sich der gutmiitige
Oberst den strengen Augen der hohen Vorgesetzten ent¬
ziehen können, in der großen Garnison Metz ging das
nicht an, und sehr bald hatte ihnr der Brigadekomman¬
deur. ein derber, alter Gauraschenknopf, den freundlichen
Rat gegeben, sich in den Ruhestand znrückznziehen. Das
Kommando des Regiments war darauf dem kleinen, bis¬
sigen und schneidigen Oberst von Knipphahn übertragenworden.

„Herr Oberst," hatte der alte Gamaschenknopfund
Brigadekommandeur zu ihin gesagt, „das Offizierkorps
Ihres Regiments ist etwas sehr verbummelt. Ich er¬
warte von Ihnen , daß Sie Ordnung hinembringen."

SW»

„Vor allem bitte ich mir aus, daß Sie ein scharfes
Auge ans die jüngeren Offiziere haben. Ich werde kei¬
nen zur Beförderung weitergeben, dem Sie nicht einaün-
stiges Zeugnis ausstellen können. Reinigen Siedas R̂e-
giment von einigen faulen Elementen."

„Zu Befehl, Herr General," hatte der kleine, bissige
Oberst erwidert. „Ich werde schon Ordnung hineinbrm-gen."

Eine schliinme Zeit war jetzt für die jungen Offiziere
hereingebrochen. Oberst Knipphahn hielt fürchterlicheMn-
sterung. Es regnete Verweise und Arreststrafen,ja einige
Offiziere ivaren seinem strengen Koinmando-zum Opfer
gefallen. Unter anderen hatte der arme Roger de Cligne-
mont seinenAbschied nehnien müssen.

„Sie lieben mir den Rotwein zu sehr, mein Bester,"
hatte der bissige Oberst gesagt. „Ihre finanziellen Ver¬
hältnisse sind in der größten Unordnung, selbst Ihre ver-
zweffelte Anstrengung, sich durch Spiel über Wasser zu
halten, gelingt Ihnen nicht, ich rate Ihnen , Ihr Glück
anderswo zu versuchen."

Und Roger, eine echte. Landsknechtnatur, versuchte
sein Glück anderswo. Er ging über Wien nach den Raub¬
staaten an der unteren Donau, in denen es dainals ge¬
waltig gährte, um in Serbien, Rumänien oder in der
Türkei Dienste zu nehmen. Es gelang ihm. in der Tnk-
kei angestellt zu werden — in einein Geiecht getzeü die
aufständischenBewohner der schwarzen Berge »rächte
ein Geschoß aus der langen Flinte eines Untertanen des
FiirstenNikita seinem verfehlten Dasein ein Ende!

Was kümmert das aber den Oberst Knipphah»? Er
hatte ein „schlechtes Element" ans seinem Offizieckorps
entfernt. Der derbe Gamaschenknopf und Brigadekom¬
mandeur erkannte die reformierende Tätigkeit des Oberst
dadurch an, daß er ihn zur Dekorierung oorichlng, und
Oberst Knipphahn erhielt zu Neujahr den Roten Adler¬
orden mit Eichenlaub und Schwertern. Diese Auszeich¬
nung mußte den Oberst natürlich zu immer größeren
Anstrengungen anspornen 211,19



Verarbeiter oder Verbraucher seines Bezirkes nach Maß¬
gabe der für den Kommunalverband bestehenden Be¬
stimmungen über die Berbrauchsregelung bereits abge¬
geben sind.

Artikel Hl
Diese Vorschriften treten mit dem Tage der Ver¬

kündung in Kraft.
Berlin, den 27. Juli 1915.

Der Reichskanzler.
Im Aufträge

_ Richter._
Ausführung sbeftiium ungen

zur Bundesratsverordnung vom 28. Juni 1915 über
den Verkehr mit Gerste aus dem Erntejahr 1915(Reichs-
Gesetzbl. S . 384).

I.
Kommunalverbände sind die Land- und Stadtkreise;

zuständige Behörden (§§ 3, 4, 10, 13, 38, 39) sind
die Landräte(Oberamtmänner), in den Stadtkreisen die
Gemeindevorstände: höhere Verwaltungsbehörden sind
die Regierungspräsidenten, für Berlin der Oberpräsident.

II.
Zu § 1. Die Verordnung bezieht sich nur auf

reine Gerste(Winter- und Sommergerste). Für Meng¬
korn und Mischfrucht, worin sich außer Gerste auch Ha¬
fer befindet, gilt die Verordnung über den Verkehr mit
Hafer(Reichs- Gesetzbl. S . 393). Für Mengkorn, das
außer Gerste Brotgetreide enthält, gilt die Verordnung
über den Verkehr mit Brotgetreide(Reichs-Gesetzbl. S.
363). - Zu §§ 6, 7. Die Hälfte der geernteten Menge
kann von den Landwirten im eigenen Betriebe beliebig
verwendet, also auch verfüttert werden. Auch ist der
Verkauf als Saatgerste oder an Betriebe mit Kontin¬
gent sowie an die Zentralstelle für Beschaffung der
Heeresverpflegung gemäß 8 7 oder an den Kommunal¬
verband(zu vgl. zu § 11) zulässig. Die andere Hälfte
ist, soweit sie nicht gemäß § 7 verkauft oder gemäß 8
6 Abs. 2 verarbeitet wird, an den Kommunalverband
abzuliefern(8 11). Bis wann zu liefern ist, wird spä¬
ter bestimmt werden. Für die nach8 7 zugelassenen
Verkäufe steht die Festsetzung von Höchstpreisen nicht
in Aussicht. Für die Lieferung an den Kommunalver¬
band wird ein Höchstpreis festgesetzt werden. - Zu 8
11. Durch Abs. 3 werden die Kommunaloerbände er¬
mächtigt, in geeigneten Fällen, z. B. bei kleinen Be¬
sitzern, die nur für den eigenen Bedarf angebaut haben,
aus die Lieferung zu verzichten. Sie werden hiervon
aber nur Gebrauch machen können, wenn andere Be¬
triebe ihres Bezirkes freiwillig mehr als die Hälfte
ihrer Erzeugung abgegeben haben, da die von den
Kommunalverbändenabzuliefernde Menge (ß 23 Abs.
1) unberührt bleibt. Durch Verzicht auf die Lieferung
nach8 ll Abs. 3 wird die Enteignungsbefugnisder
Kommunalverbändegegenüber anderen Betrieben nicht
erweitert. - Zu 8 19. Wir verweisen auf die Aus-
sührungsanweisung vom 15. Juni le 1IA 3394 M. s.
2./V 11969 M. d 3. und die Erlasse vom 2. 3uni
IA Ile 3343 M. f. L./V 11770 M. d. 3 . und 22. 3uni
IA Ile 3397 M. s. L./V. 12074 M. d. 3 . Bis
zum 1. August ist der Reichsfuttermittelstelle anzugeben,
wie groß die Gerstenernte des Bezirks zu schätzen ist.
Dieser Verpflichtung wird durch die Absendung der
Kreislisten an die Reichsgetreidestelle genügt (zu ogl.
Ausführungsanweisung vom 3. 3uli zu 8 17 der Vrot-
getreideverordnung). Die Spalten für Gerste sind, wie
besonders bemerkt wird, in dieser Liste auszufüllen. -
Ueber die Errichtung der Reichsfuttermittelstelle ergeht
eine besondere Verordnung. — Zu 8 22. Um die
Ueberwachung der aus dem Kommunalverbande aus-
geführten Mengen zu erleichtern, ist in Abs. 2 die Ent¬
fernung der Gerste an die Zustimmung des Kommunal¬
verbandes gebunden. Die Zustimmung ist zu erteilen,
sofern die von der Reichsfuttermittelstelle für die Ueber¬
wachung erlassenen Anordnungen befolgt sind und sonst
keine wichtigen Gründe für die Versagung vorliegen.

Berlin, den 9. Juli 1915.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

3. D. : Dr. Göppert.
Der Minister

für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.
3. A. : Graf von Keyserling!.
Der Minister des Innern.

3 A : Freund.
Frankfurt(Main), den 14. August 1915.

Bekanntmachung.
Betr. : Beschlagnahme, Meldepflicht und Ablieferung von

fertigen, gebrauchten und ungebrauchten Gegenstän¬
den ans Kupfer, Messing und Reinnickel.

Folgende Nachtragsverfügung des Kriegsministe¬
riums, LI. 2463/7. 15 K. R. A. zu LI. 325/7. 15 K.
R. A. vom 31. 7. 15 zur Kenntnis und sofortigen wei¬
teren Veranlassung:

„Es sind keine Gegenstände anzunehmen, welche
bereits als Altmaterial an Händler, Handlungen usw.
abgegeben waren und infolgedessen der Beschlagnahme
gemäß Verfügung LI. 1/4. 15. K. R. A verfallen und
dem Höchstpreisgesetzunterliegen Für dieses Material darf
nur der Höchstpreis gefordert und bezahlt werden von

Mk. 1.70 für Keffelkupfer und
Mk. 1.— für Messing sowie
Mk. 4 50 für Nickel.

Händler versuchen mit Ablieferung von Altmaterial
unter Ll. 325/7. 15. K. R. A- eine Umgehung des
Höchstpreisgesetzes: strenge Ueberwachung durch Poli¬
zei unter Androhung schärfster Bestrafung ist notwendig.

Außer den in 8 2 genannten Gegenständenkönnen
entsprechend Anweisung Absatz1 zu den Uebernahme-
preisen nach8 9 noch angenommen werden:

Teekannen, Kaffeekannen, Milchkannen, Kaffee¬
maschinen, Teemaschinen, Samoware, Zuckerdosen,
Teeglashalter, Menagen, Messerbänke, Zahnsto¬
chergestelle, Tafelaufsätze aller Art, Tafelgeschirre,
Rauchseroice, Lampen, Leuchter, Kronen, Plätten,
Nippsachen, Thermometer, Schreibtischgarnituren,
Bettwärmer,

soweit sie aus Rein-Kupfer, Rein-Messing oder Rein-
Nickel bestehen. Rein-Nickel-Gegenstände müssen Stem¬
pel „Rein-Nickel" tragen. Äusbaukosten sind zu be¬
willigen, wenn Ausbau glaubhaft nachgewiesen wird.
Unter Rein-Messing sind auch Rotguß, Tombak und
Bronze zu verstehen."

18. Armeekorps. Stellv. Generalkommando.
Der kommandierende General.

Freiherr von Gall, General der 3nfanterie

Bekanntmachung
betr. Veräutzerungs- und Verarbeitungs¬

oerbot von reiner Schafwolle uud reinschaf¬
wollenen Spinnstoffen.

Nachstehende Verordnung wird hiermit zur all¬
gemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß
jede Uebertretung sowie jedes Anreizen zur Ueber¬
tretung der erlassenen Vorschrift, soweit nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt
sind, nach8 9 Buchstabek*) des Gesetzes über den Bela¬
gerungszustand vom 4. Juni 1851 oder Artikel4 Ziffer
2**) des Bayerischen Gesetzes über den Kriegszustand
vom 5. November 1912 oder nach8 5***) der Bekannt¬
machung über Vorratserhebungen vom2. Februar 1915
bestraft wird. Auch kann der Militärbesehlshaber die
Schließung der Betriebe anordnen.

8 i.
Inkrafttreten.

Die Anordnungen dieser Bekanntmachung treten mit Beginn
des 14. August 1915 in Kraft.

8 2.
Veräußerungsverbot.

Die Veräußerung ungefärbter und gefärbter reiner Schaf¬
wolle, d. h.

1. ungewaschenerWolle einschließlich 1 Im nachstehenden
Rückenwäsche, kurz „reine Schaf-

2. gewaschener und karbonisierter Wolle ) wolle " genannt,
und ungefärbter und gefärbter reinschafwollener Spinnstoffe, d. h.

3. Kammzeug, ) Im nachstehenden
4. Kämmlinge, j kurz „reinschaf-
5. Wollabgänge (Kammgarn- und i wollene Spinnstoffe"

Streichgarnfäden, Wickel, Zugabrisse) J genannt.
zu anderen als zu Heeres- oder Marinezwecken ist von Beginn
des 14. August 1915 ab verboten.

Als Veräußerung zu Heeres- oder Marinezwecken gilt nur:
1. Die Veräußerung an Personen, welche diese reine Schaf¬

wolle und reinschafwollene Spinnstoffe nachweislich zur
Herstellung von Halb- und Ganzerzeugnissen zwecks Er¬
füllung von unmittelbaren oder mittelbaren Aufträgen von
Militär - oder Marinebehörden brauchen,

2. die Veräußerung an die Kriegswollbedarfs-Aktiengesellschaft
oder die Kammwoll-Aktiengesellschaft, Berlin.

Ls ist der Nachweis dafür zu erbringen, daß die Veräußer¬
ung tatsächlich zu Heeres- oder Marinezwecken erfolgt ist ; der
Nachweis gilt nur dann als ausgeführt , wenn der Abnehmer
dem Lieferer einen amtlichen Belegschein in doppelter Ausfertigung,
ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben, übergibt, dessen
Hauptausfertigunb der Lieferer an das Webstoff-Meldeamt der
Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsmini¬
steriums, Berlin SW . 48, Verlängerte Hedemannstraße II , ein¬
zusenden hat, dessen zwete Ausfertigung der Lieferer als Ausweis
aufbewahrt. Die amtlichen Belegscheine sind beim Webstoff-
Meldeamt erhältlich.

8 3-
Verwendungsverbot.

Das Waschen, Kämmen, Mischen, Färben , Verspinnen sowie
jegliche andere Art der Verarbeitung und Verwendung von:

1. ungefärbter oder gefärbter reiner Schafwolle aller Fein¬
heitsgrade untereinander,

2. ungefärbten oder gefärbten reinschafwollenenSpinnstoffen
aller Feinheitsgrade untereinander,

3. ungefärbter oder gefärbter reiner Schafwolle aller Fein¬
heitsgrade mit ungefärbten oder gefärbten reinschafwollenen
Spinnstoffen aller Feinheitsgrade,

4. ungefärbter oder gefärbter reiner Schafwolle aller Fein¬
heitsgrade oder ungefärbter und gefärbter reinschafwollener
Spinnstoffe aller Feinheitsgrade mit irgendwelchenreinen
oder gemischten Zusatzspinnstoffen, zum Beispiel Baumwolle,
Kunstwolle, Seide, Kunstseide, anderen Faserstoffen usw. im
nachstehenden„gusatzspinnstoffe" genannt,

ist nach dem Beginn des 14. August 1915 verboten.
Diejenigen Mengen, welche vor Inkrafttreten der Anord¬

nungen dieser Bekanntmachung gcwolft waren, dürfen weiter
verarbeitet werden.

Nach dem Beginn des 14. August 1915 ist das Waschen,
Kämmen, Mischen, Färben , Verspinnen sowie jegliche andere Art
der Verarbeitung und Verwendung (oergl. oben unter 1 bis 4)
nur zur Herstellung solcher Halb- und Ganzerzeugnisse gestattet,
deren Anfertigung vom Königlich Preußischen Kriegsministerium
oder Reichs-Marine -Amt unmittelbar , mittelbar oder durch Ver
mittlung des Kriegs-Weberverbandes, Kriegs-Tuchverbandes oder
des Kriegs-Garn- und Tuchverbandes e. D., Berlin, ausdrücklich
genehmigt ist.

Die Verarbeitung eigener Bestände zu Heeres- oder Marine¬
zwecken muß bis zum 31. Dezember 1916 erfolgt sein. Ver-

*) Wer in einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder
Distrikte ein bei Erklärung des Belagerungszustandes oder wäh¬
rend desselben vom Militärbefehlshaber im Interesse der öffent¬
lichen Sicherheit erlassenes Verbot Übertritt, oder zu solcher Ueber¬
tretung auffordert oder anreizt, soll, wenn die bestehenden Besetze
keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen, mit Gefängnis bis zu
einem Jahre bestraft werden.

**) Wer in einem in Kriegszustand erklärten Orte oder Be¬
zirke eine bei der Verhängung des Kriegszustandes oder während
desselben von dem zuständigen obersten Militärbefehlshaber zur
Erhaltung der öffentlichen Sicherheit erlassene Vorschrift Übertritt,
oder zur Uebertretung auffordert oder anreizt, wird, wenn nicht
die Gesetze eine schwerere Strafe androhen, mit Gefängnis bis zu
einem Jahre bestraft.

***) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht,
wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark bestraft, auch können Vorräte , die ver¬
schwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt werden.
Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Ver¬
ordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe
bis zu dreitausend Mark oder im Unoermögensfalle mit Gefäng¬
nis bis zu sechs Monaten bestraft.

längerung dieser Frist kann auf ausführlich begründeten Antrg
welcher nur im November 1915 gestellt werde» kann, durch
Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Kriegsministeriums, Berlin, gewgh^werden. w

8 4.
Ausnahmen vom VerLutzerungs- und Verwendungs,verbot.

Ausgenommen von den im § 2 und § 3 getroffenen Anord¬
nungen sind die Wollen der deutschen Schafschur 1914/15, aJ
welche die Anordnungen über die Beschlagnahme der deutsch-!
Schafschur 1914/15 und die in der Verordnung über Bestands-r.
Hebung unversponnener Schafwollen Nr. W. I. 1/6. 15. K. R. a
getroffenen Bestimmungen Anwendung finden. Das Verkämme/
der Wollen der deutschen Schafschur 1914/15 ist verboten, soŵ .
nicht durch ausdrückliche Verfügung des Kriegsministeriumshierzu
Erlaubnis erteilt worden ist.

Von denjenigen Mengen eigener Bestände ungefärbter und
gefärbter reiner Schafwolle und ungefärbter und gefärbter rein¬
schafwollener Spinnstoffe, welche deren Verarbeiter bei Bekannt!
machung dieser Verordnung im Besitze haben, dürfen nach Abzuö
derjenigen Mengen, welche der deutschen Schafschur 1914/igz-
entstammen, und nach Abzug derjenigen Mengen, welche zu
Heeres- oder Marinezwecken gebraucht werden, 20 vom Hundert
in jedem einzelnen Falle aber 1000 kg, jedoch nicht über 7500 Ic?
verwendet werden.

Die Erlaubnis , 20 vom Hundert der eigenen Bestände, ver¬
arbeiten zu dürfen, findet keine  Anwendung auf Kammgarn!
spinner (siehe § 7).

Diese 20 vom Hundert reiner Schafwolle und reinschafwollener
Spinnstoffe dürfen beliebig aus den eigenen Beständen vom Ver¬
arbeiter entnommen und beliebig verwendet werden. Die frei,
gegebenen Mengen sollen in erster Linie zur Herstellung solcher
Schußgarne verwendet werden, die zum Abweben der auf den
Webstühlen befindlichen gebäumten oder geschorenen Ketten ge¬
braucht werden. Sollte die fteigegebeneMenge für diesen Zweck
nicht ausreichen, so kann auf begründeten Antrag dem Selbst¬
hersteller weitere Freigabe durch die Kriegs-Rohstoff-Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums, Sektion WI , be¬
willigt werden. Alle diejenigen Mengen, die zu den bei Inkraft¬
treten dieser Anordnungen im Besitz der Verarbeiter befindlichen
eigenen Beständen hinzutreten, dürfen nur für Heeres- oder
Marinezwecke verwendet werden.

8 s.
Zusatz von Baumwolle und Baumwollabfällen.
Soweit Baumwolle oder Baumwollabfälle als Zusatzspinnstoff

verwendet werden, ist bei allen erlaubten Spinnstoffmischungen
ein Zusatz von mehr als 20 vom Hundert Baumwolle oder
Baumwollabfällen, auf die Gesamtspinnstoffmenge jeder einzelnen
Mischpartie berechnet, verboten.

Diejenigen Mengen, welche vor Inkrafttreten der Anordnungen
dieser Bekanntmachung bereits gemischt waren oder sich in Mischung
befanden, dürfen weiter verarbeitet werden.

8 6.
Ausnahmen für Einfuhr.

Die Bestimmungen dieser Bekanntmachung finden keine An¬
wendung auf diejenigen Mengen reiner Schafwolle und reinschaf¬
wollener Spinnstoffe, welche nach Inkrafttreten der Anordnungen
dieser Bekanntmachung vom Ausland nach Deutschland eingeführt
werden. Die von der deutschen Heeresmacht besetzten Gebiete
gelten nicht als Ausland im Sinne dieser Anordnungen. Die
eingeführten Mengen müssen bei der monatlichen Bestands¬
anmeldung unversponnener Schafwollen auf besonderem Melde¬
schein mit dem Vermerk „Wollcinfuhr" gemeldet werden.

Die in der Zeit vom 1. Januar bis 15. August 1915 ein¬
geführten Mengen reiner Schafwolle und reinschafwollener Spinn¬
stoffe sind bis zum 20. August 1915 dem Webstoff-Meldeamt der
Kriegs- Rohstoff- Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs¬
ministeriums, Berlin SW. 48, Verlängerte Hedemannstr. 11, zumelden.

8 7.
Besondere Bestimmnngen für Kammgarnspinner.
Für Kammgarnspinner wird des weiteren angeordnet:

A . Die eigenen Bestände der Kammgarnspinner sowohl in
Wollen als auch in ungefärbten oder gefärbten Kamm- ,
zügen in den Feinheitsgraden AAAA bis einschließlich
DI müssen zu der vom Königlich Preußischen Kriegs¬
ministerium vorgeschriebenen Kriegsmischung mitversponnen
und dürfen zu anderen Zwecken nicht verwendet werden.
Diese eigenen Bestände der Kammgarnspinner müssen bis
zum 31. Dezember 1915 versponnen und zur Weiter¬
verarbeitung zu Heeres- oder Marinezwecken abgeliefert sein.

Eine Verlängerung dieser Frist kann nur auf aus¬
führlich begründeten Antrag, welcher nur im November
1915 gestellt werden kann, durch die Kriegs-Rohstoff-Ab-

teilung des Kriegsministeriums, Sektion wi , Berlin, be¬
willigt werden.

Die in der vorgeschriebenen Kriegsmischung gesponnenen
Webkammgorne für Militärstoffe, sowohl aus eigenen Be¬
ständen der Kammgarnspinnereien, als aus Zuteilungen der
Kammwoll-Aktiengesellschaft, Berlin, hergestellt, dürfen nur
durch Vermittlung des Kriegs-Weberverbandes, Kriegs-
Tuchverbandes oder Kriegsgarn- und Tuchverbandes e. V.,
Berlin, veräußert werden.

8 . Die eigenen Bestände der Kammgarnspinner sowohl in
Wollen als auch in ungefärbten und gefärbten Kamm¬
zügen in den Feinheitsgraden DII und geringer dürfen

nur zu Strickgarnen versponnen werden.
8 8.

Freigabcanträge und Anfragen.
Für die Genehmigung von Freigaben ist das Königlich

Preußische Kriegsministerium, Kriegs-Rohstoff-Abteilung, Sektion
W1, ausschließlich zuständig.

Alle auf die vorstehende Bekanntmachung bezüglichen An¬
fragen und Anträge sind mit der Kopfschrift„Spinnverbot" an
die Kriegs-Rohstoff-Abteilung, Sektion WI , Berlin SW 48, Ver¬
längerte Hedemannstr. 11, zu richten. 4

Frankfurt (Main ), 13. August 1915.
Stellvertr. Generalkommando. 18. Armeekorps.

Beschluß.
Der Bezirksausschuß zu Wiesbaden hat in seiner

Sitzung vom 6. August 1915 auf Grund der 8§ 39
und 40 der Iagdordnung vom 15. 3uli 1907 für den
Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden den Schluß
der Schonzeit für Rebhühner auf den 17. August 1915.
mithin die Eröffnung der Jagd auf den 18. August
1915 und den Schluß der Schonzeit für Fasanen-Hähne
und -Hennen auf den 1. September 1915, mithin den
3agderöffnungstag auf den2. September 1915, festgesetzt.

Bezüglich des Schlusses der Schonzeit für Birk-,
Hasel-Hähne und -Hennen, Wachteln, schottische Moor¬
hühner und Drosseln bewendet es bei den gesetzliche»
Bestimmungen.

Der Bezirksausschuß.
Lenz.

3 .-Nr. K. A. 6910-
Marienberg, den 5. August 1915.

Bekanntmachung.
An Stelle des von seinem Amte zurückgetretenen

Mitgliedes der Feuervisitationskommission für den



3. Bezirk, Zimmermann Jakob Brenner  aus
Hachenburg, ist dessen Sohn Wilhelm Brenner
aus Hachenburg zum Mitgliede der Feuervisitations¬
kommission im 3. Bezirk des Oberwesterwaldkreises
widerruflich ernannt und verpflichtet worden.

Der Königliche Landrat.
I . D-: Winter.

Der Krieg
Tagesberichte der Heeresleitung.

Großes Hauptquartier, 14. August.
Westlicher Kriegsschauplatz:

In den Argonnen wurden im „Martinswerk " neue
Fortschritte gemacht. Die Zahl der Gefangenen stieg
auf 4 Offiziere und 240 Mann.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Heeresgruppe des Generalfeldmarschallsv. Hindenburg.

Nördlich des Njemen und in der Gegend von Ale-
sow, Kupischky, Weschinti) und Kowarsk entwickeln sich
neue Kämpfe. — Bor Kowno nahmen unsere Angriffs¬
truppen den befestigten Wald von Dominikanka, dabei
wurden 350 Gefangene gemacht. - Zwischen Narew
und Bug erreichten unsere Armeen in scharfem Nach¬
drängen den Slina- und Nurzec-Abschnitt, an dem der
Gegner zu erneutem Widerstand Halt gemacht hat. -
Im Norden von Nowo-Georgiewsk wurde eine starke
Vorstellung erstürmt. Neun Offiziere und 1800 Mann
und vier Machinengewehre fielen in unsere Hände.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold

von Bayern.
Verbündete Truppen nähern sich dem Bug nord¬

östlich von Sokolow. — Westlich der Linie Lofice-
Miendzyrzec versuchte der Feind durch hartnäckige Ge¬
genstöße die Verfolgung zum Stehen zu bringen; alle
Angriffe wurden abgeschlagen.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschallsv. Mackensen.

Der in den Kämpfen des 10. und II . August ge¬
schlagene Feind fand gestern nicht mehr die Kraft, sich
dem unaufhaltsamen Vordringen der verbündeten Trup¬
pen zu widersetzen. Die Armeen überschritten in der
Verfolgung die Straße Radzyn- Dawidy- Wlodawa

Oberste Heeresleitung.
Großes Hauptquartier, 15. August.

Westlicher Kriegsschauplatz:
In den Argonnen wurde das „Martinswerk " aus¬

gebaut. 350 in ihm gefallene Franzosen wurden beerdigt.
Die mehrfache Beschießung der Stadt Münster im

Fechtale beantworteten wir mit einer Beschießung des
Eisenbahnviertels von St . Dis. Das daraufhin auf
Markirch verlegte Feuer der Feinde wurde eingestellt,
als sich unsere Artillerie gegen die französischen Unter¬
kunftsorte wandte.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Herresgruppe des Generalfeldmarschalls von Hindenburg.

Truppen des Generals v. Below warfen die Russen
in der Gegend von Kupischky nach Nordosten zurück.
Sie machten 4 Offiziere und 2350 Mann zu Gefangenen
und nahmen ein Maschinengewehr.

Ein russischer Ausfall aus Kowno wurde zurück¬
geschlagen, 1000 Gefangene fielen in unsere Hände.
Unsere Angriffstruppen arbeiteten sich näher an die
Festung heran.

Zwischen Narew und Bug hielten die Russen in
der gestern gemeldeten Linie hartnäckig Widerstand.
Der Nurzec-Uebergang wurde am späten Abend von
unseren Truppen erzwungen. Die Armee des Generals
v. Scholtz machte gestern über 1000 Gefangene, die
Armee des Generals v. Gallwitz nahm 3550 Russen
gefangen (darunter 14 Offiziere) und erbeutete 10
Maschinengewehre. Der Ring um Nowo-Georgiewsk
schließt sich enger. Aus allen Fronten wurde Gelände
gewonnen.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold

von Bayern.
Dem Vordringen der Heeresgruppe setzte der Feind

ebenfalls zähen Widerstand entgegen. Im Laufe des
Tages gelang es, die feindlichen Stellungen bei und
nördlich von Lofice und halbwegs zwischen Losice und
Miendrzyrzec zu durchbrechen. Der Gegner weicht.
Allein die Truppen des Generalobersten von Woyrsch
machten vom 8. bis 14. August 4000 Gefangene, dar¬
unter 22 Offiziere und erbeuteten9 Maschinengewehre.
Heerrsgrnppr des Generalfeldmarschalls von Mackensen

Der geschlagene Feind versuchte gestern in der
Linie RozanKa (nördlich von Wlodawa) südwestlich von
ölawatycze- Horodyscze—Miendrzyrzec wieder Front
Zu machen. Unter dem Druck unserer sofort einsetzenden
Angriffe setzt der Gegner seit heute früh den Rückzug fort

Oberste Heeresleitung.
Großes Hauptquartier, 16. August.

Westlicher Kriegsschauplatz:
Nördlich von Ammerzweiler(nordöstl. von Dammer-

mrch) brach ein französischer Angriff vor unseren Hinder-
">!fen zusammen.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschallsv. Hindenburg.

Bei weiter erfolgreichen Angriffen gegen die vor¬
geschobenen Stellungen von Kowno wurden gestern 1730
"ussen, darunter 7 Offiziere gefangen genommen. Der
JW dem erfolgreichen Nurzeg-Uebergang angebahnte
Durchbruch gelang in vollem Umfange. Dem von der
Durchbruchsstelleausgehenden Druck und den auf der
ganzen Front erneut ansetzenden Angriffen nachgcbend,
Reicht der Gegner aus seiner Stellung vom Narew bis
zum Bug. Unsere verfolgenden Truppen erreichten die

Höhe von Bransk. Ueber 5000 Gefangene fielen in
unsere Hand. Bei Nowo Georgiewsk wurden die Ver¬
teidigungen weiter auf den Fortsgürtel zurükgeworfen.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold

von Bayern.
Der linke Flügel erzwang in der Nacht den Ueber-

gang des Bug westlich von Drohiszyn. Nachdem Mitte
und rechter Flügel am gestrigen Tage Losice und
Miendrzyrzec durchschritten hatten, stießen sie in den
Abschnitten derToczna und Klukowka(zwischen Drohiszyn
und Biala) aus erneuten Widerstand. Er wurde heute
bei Tagesanbruch östlich von Losice durch den Angriff
schlesischer Landwehr gebrochen. Er wird verfolgt.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschallsv. Mackensen.

Die Verfolgung wurde fortgesetzt. Biala und
Slawatysze sind durchschritten. Oestlich von Wlodawa
drangen unsere Truppen auf das Ostufer des Bug vor.

Oberste Heeresleitung.wolffs Telegramm.
London, 17. Aug. Meldung des Reuterbüros°

Ein deutschesU - Boot hat am 16. 8. früh morgens
auf Parton - Harrington und Whytehaven an der
Westküste von England Granaten abgefeuert, ohne
wesentlichen Schaden anzurichten. Einige Granaten tra¬
fen nördlich von Parton den Bahnkörper. Der Ver¬
kehr erlitt eine kurze Unterbrechung. In Whytehaven
und Harrington entstanden Brände, die rasch gelöscht
wurden. Menschenleben gingen nicht verloren.

Die Kriegslage im Osten.
Wien. 19. Aug. Die Verfolgung des westlich des

Bug im Zentrum der Ruen weichenden Feindes macht
bedeutende Fortschritte. Unsere Truppen sind dem über
die Klikawka zurückgehenden Teile dicht auf den Fer¬
sen, nahmen Biala und die Umgebung südlich und süd¬
westlich des Ortes in Besitz und drängen den Gegner
unter fortwährenden Kämpfen kräftig zurück. In der
Nacht auf Montag wurde die Krzna von unseren Trup¬
pen überbrückt und dieser Fluß heute früh überschritten.
Die Widerstand leistenden gegnerischen Nachhuten wur¬
den überall angegriffen und geworfen. , Ueber die obere
Klikawka folgen die Truppen der Gruppe von Koeveß
mit der gleichen Energie. So sind die Armeen des
Erzherzogs Josef Ferdinand und Teile der Armee des
Generals von Koeveß nun kaum mehr als 30 Kilo¬
meter vor dem Gürtel des Außenwerkes von Brest-
Lilowsk, in dessen Richtung zahlreiche Brandwolken
zum Himmel steigen.

Die Räumung Rigas.
Moskau, 15. Aug. ..Rußkoje Slowo" schreibt:

Täglich verlassen 12 000 Personen Riga, Flieger war¬
fen Bomben auf die Rangierstation nieder,' Menschen
wurden nicht getötet. Die Flieger warfen Proklam-
tconen herunter mit der Aufforderung an die Bevölke¬
rung, an Ort und Stelle zu bleiben und sich für einen
Monat mit Lebensmitteln zu versehen.

_ .. Der russische Rückzug.
Brrlm, 16. Aug. Ueber die Verfolgung der flieh¬

enden russischen Armeen wird dem Tageblatt aus dem
Kriegspressequartirr gemeldet: Der Vormarsch der Ver¬
bündeten dauert an und hat, die russischen Heere vor
sich hertreibend, die Linie nördlich Wlodawa-Wieznice-
Miedzyrzidczy-Losice-Czyczew erreicht. Auch hier, im
eigentlichen Rotrußland, gehen die Russen wie in Fein¬
desland vor. Sie führen Brandkommandos mit, die
mit Jeluloid- und Benzinspritzen ausgerüstet sind. Doch
werden nur die Herrenhäuser und Iudenviertel der
Städte vernichtet, die Bauern hingegen gehen frei aus.
Wo die Gutsfelder schon geerntet sind, wird das Ge¬
treide unter die Bauern verteilt. Außerhalb der russi¬
schen Rückzugslinien, wo die Felder geschont werden
die Einwohner aber gflüchtet sind, verrichten die deut¬
schen und österreichisch-ungarischen Etappenkommandos
die Erntearbeit Ingenieure stellen Dreschmaschinenund
Mühlen auf.
Ein neuer englischer Kredit für den russischen

Heeresbedarf.
Petersburg, 14. Aug. Der englische Schatzmeister

stellte der russischen Regierung einen neuen Kredit für
Heeresbcdarf von 12 Millionen Pfund Sterling (240
Mill. Mk.) zur Verfügung. Der Bedarf wird aus
Amerika über Wladiwostock geliefert. In Verbindung
mit diesen Bemühungen des Finanzministers ist der
russische Wechselkurs in London um 12 Rubel gesunken.

Vorbereitungen für den Winterfeldzug in
Frankreich.

Kopenhagen, 16. Aug Der Heeresausschuß des
Senats befaßte sich mit dem Winterfelözug. Man be¬
schloß, 4 Mitglieder an die Front und die innere Ar¬
meezone zu senden, um eine Untersuchung über die Bor¬
bereitungen für den kommenden Winterfeldzug anzu-

Meuterei unter den Italienern.
Wien, 17. Aug. Hiesige Blätter berichten, daß im

Süden sich immer häufiger Meutereifälle bei den
Italienern ereignen. Gefangene erzählen, daß am
2. August 21 Alpin! und Bersagsieri bei Ronchi von
eigenen Regimentsangehörigenauf Befehl des Ober¬
kommandierenden, Herzogs von Aosta, erschossen wurden
Die italienischen Regimenter müssen ständig ausqe-
wechselt werden.

Wie wird es auf dem Balkan?
Berlii,, 16 Aug. In der täglichen Rundschau

wird gesagt: Von den halben Dutzend Kriegsschauplätzen,
auf denen wir kämpfen, wird in den nächsten Wochen
dem Balkan und dem Orient unser größtes Interesse
zufallen müssen. "

Die Rückkehr der Kriegsinvaliden
aus Rußland.

Hnlsberq. 15. Aug. (W. T. B. Nichtamtlich.) Der
Jag mit den deutschen und österreichisch-ungarischen Kriegs-

lnvaliden ist heute morgen in Halsberg angekommen,
wo der deutsche Gesandte Frhr . o. Lucius, der öster¬
reichisch-ungarische Gesandte Graf Hadik von Fudak,
der deutsche Militärattachee mit Gemahlin und mehrere
Mitglieder der Gesandtschaften sich eingefunden hatten.
Die Invaliden wurden aufs herzlichste begrüßt, be¬
sonders von ihren Landsleuten und Gesandten, die
Körbe mit Delikatessen und deutschen und österreichisch-
ungarischen Zeitungen mitbrachten. Die Gesandten
unterhielten sich mit jedem einzelnen und drückten allen
die Hand. Eine große Menge Liebesgaben wurde
überreicht. Die Invaliden waren alle froh und zeigten
sich voll Dankbarkeit für die Auf nahme in Schweden.

Von Nah unö Fern.
Marienberg, 17. Aug Die Zahl der Gefallenen

aus Manenberg hat sich um zwei vermehrt. Dieser
Tage trafen bei den Familien des Kaufmanns Karl
K eßler  und des Steinbrucharbeiters Gustav Neufurth
die Nachrichten ein, daß die erst im Frühjahr einbe-
rusenen Landsturmleute Karl Keßler und Gustav
Neufurth .auf dem östlichen Kriegsschauplätze den
Heldentod fürs Vaterland erlitten. Beide, welche hier-
selbst allgemein geachtet und beliebt, waren verheiratet
und hinterläßt Keßler eine Witwe mit zwei und Neufurth
eine Witwe mit drei Kindern. Den schwer betroffenen,
in tiefe Trauer versetzten Familien wird allseitige Teil¬
nahme entgegengebracht. In Kaufmann Keßler verliert
der hiesige Flottenverein ein überaus strebsames Mit¬
glied und ist noch der edle Opfersinn desselben hervor¬
zuheben, denn überaus zahlreich waren die Liebespakete,
welche er an die Soldaten im Felde geschickt, wobei er
insbesondere derer gedachte, denen von den Angehörigen
nicht so reichlich gesandt werden konnte. Ein ehrendes
Andenken wird den beiden Gefallenen bewahrt bleiben.

Samstag abend kam in östlicher Richtung ein
Doppeldecker in Sicht, welcher in beträchtlicher Höhe
über unserem Ort nach Westen seinen Flug nahm.
Trotz der bedeutenden Höhe konnte man das Surren
der Propeller deutlich hören.

- Der am vorletzten Sonntag von den Kurgästen
des Hotels Ferger unter Teilnahme einiger hiesiger
junger Leute arrangierte Gesellschaftsabend hatte bei
den Teilnehmern Anklang gefunden, denn am Sonntag
abend vereinigten sich wiederum dieselben in dem Lokale
des Hotels zu einer gemütlichen Zusammenkunft- Bei
Musik und Gesang amüsierte sich die Gesellschaft in
allseitig befriedigender Weise. Der unter den Gästen
gesammelte Betrag von Mk. 34. - wurde in aner¬
kennender Weise dem Roten Kreuz überwiesen.

- Der Schulamtsbewerberin Fräulein Elisabeth
Heiser in Eltvillea. Rh. ist die auftragsweise Versetzung
einer Schulstelle in Alpenrod vom 15. August d. Is . ab
übertragen worden.

— Die ersten Zugvögel  haben bereits ihre
Reise nach dem Süden angetreten. Man wird aller¬
dings ihren Abzug kaum bemerkt haben, da es sich um
die Turmschwalben handelt, die man im Sommer nur
immer hoch oben in den Lüften als kleine schwarze
Punkte entdeckt. Ihre nächsten Nachfolger, die Ufer¬
schwalben und Hausschwalben, bleiben noch fast einen
Monat hier, bevor sie gleichfalls die weite Reise ins
treulose Italien äntreten. Noch später folgen dann die
sonstigen Singvögel. Dagegen kann man jetzt abends
nach Sonnenuntergang bereits die ersten Probeflüge
verschiedener Zugvögel beobachten. Mit kurzen Strecken
beginnend, gewöhnen sie ihre junge Brut an immer
weitere Flüge. Denn später, wenn der Reifetermin
herangelangt ist, heißt's volle Sicherheit im Fliegen be¬
weisen, da die weiten Strecken mit nur sehr seltenen
Ruhepausen, bei einzelnen Vogelarten sogar völlig ohne
eine solche zurückgelegt werden.

- Gewinnung von Buchenöl.  Der
Krieg hat schon manche Gewohnheiten aus der Väter
Zeiten neu belebt und wieder zur Geltung gebracht.
So wird er auch das Buchenöl wieder einführen, das
man lange Jahre verschmähte, weil anderes, besseres
Oel mit weniger Mühe zu haben war. Wenn im Herbst
die hartschaligen Kapseln der Buchen aufspringen, dann
regnen in Massen unzählige Buchenkerne zur Erde und
bleiben unbenutzt liegen. In früheren Jahren gingen
dann die Schulkinder hinaus in die Wälder und lasen
Säcke voll der ölhaltigen Samen auf, die dann in die
Schlagmühlen wanderten und zu Oel gepreßt wurden.
Um nun die großen Mengen jetzt nicht verkommen zu
lassen, empfiehlt die Regierung zu Münster aus Anre¬
gung des KommandierendenGenerals des 7. Armee¬
korps, die Schulkinder in schulfreier Zeit die Buchen¬
kerne sammeln zu lassen. Das Buchenöl kann als
Nahrungsmittel, z. B. als Salatöl , Verwendung finden
und die fremden Oele, die nicht mehr eingeführt werden,
ersetzen.

Betzdorf, 16. Aug. Gestern nachmittag ging über
unserer Gegend ein starkes Gewitter mit Hagelschlag
nieder. An den abschüssigen Stellen wurde in Gärten
und Feldern durch die Wassermassen Schaden .zugefügt.
In Kirchen schlug der Blitz zweimai in die Licht- und
Telegraphenleitungen, ohne jedoch Unheil anzurichten.

Halle, 14. Aug. In dem hiesigen Offiziergefange¬
nenlager tötete sich durch Aufschneiden der Pulsadern
der russische Oberst Alexander Wolkow aus Petersburg,
gegen den wegen schwerer Ausschreitungen an der Zi¬
vilbevölkerung des Tilsiter Kreises eine Untersuchung
schwebte. '

Köln, 15. Aug. Ein schwerer Einbruchdiebstahl
wurde in einem herrschaftlichen Hause in Lindenthal
ausgeführt. Die Einbrecher erbeuteten Silber- Gold-
und Schmucksachen und Kleider im Werte von einigen



tausend Mark und taten sich an dem vorhandenen Wein
und sonstigen Lebensmitteln gültlich.

Hannover , 15 Aug Die Stadtverwaltung hat für
längere Wochen vertragsmäßige Lieferungen von Schwei¬
nen abgeschlossen, die zu 40 Pfg . p . Pfd . unter dem
Marktpreise hier geschlachtet und in der städtischen
Markthalle verkauft werden sollen.

Marineladen - und Fruchtgläser.
Wie jede Hausfrau weiß , ist es jetzt an der Zeit,

den Segen der Gärten , Früchte und Beeren aller Art,
in geeigneter Form als Marmeladen , eingemachte Früchte
oder als Fruchtsäfte für spätere Zeit haltbar zu machen
und aufzusparen . Es ist wohl noch niemals mit Nah¬
rungs - und Genußmitteln so sparsam umgegangen wor¬
den wie während des gegenwärtigen großen Krieges,
und es ist da nur zu berechtigt , sdaß auch von unseren
Früchten und Beeren nichts umkommt , sondern in jeg¬
licher Aufbewahrungssorm für später verwahrt wird.
y BM garaa— — — BaHii nmnnnwirini

Das Eentralkomitee vom Roten Kreuz hat sich,
vielfachen Anregungen entsprechend , nunmehr entschlossen,
denjenigen Mitgliedern der Dereinsorganisation , welche
frische Früchte und Säfte einkochen und Verwundeten
und Kranken in den Lazaretten spenden wollen , die
hierzu nötigen Gläser und Flaschen zu dem sehr billigen
Preise von 25 Psg . für das Vr -Literglas (einschließlich
Deckel , Gummiring und Verschlußbügel ) zu liefern.

Diese Erleichterung wird gewiß unseren am Werke
der Nächstenliebe so gern mitwirkenden Frauen um so
willkommener sein, als diese nach bewährtem System
gefertigten Gläser mit Gummiverschluß im freien Han¬
delsverkehr sehr knapp und vielfach überhaupt nicht
erhältlich sind. Diesbezügliche Wünsche sind von den
Iweigvereinen des Rotes Kreuzes an das Eentral¬
komitee , Herrenhaus , Berlin , der Betrag hierfür per
Postanweisung oder Postscheck an dessen Sammelkasse
im Herrenhause unter ausdrücklicher Bemerkung „für
Gläser '' zu richten . Der Versand geschieht bei Mindest¬

bestellung von 30 Stück direkt an die Adresse des Be¬
stellers ._

Öffentlicher Wetterdienst.
Wettervoraussage für Mittwoch , den 18 August 1915

Meist wolkig , doch nur noch strichweise leiste
Regenschauer.

Geschästsnummer K . 5/15 3.

Zwangsversteigerung.
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen

um6. (Oktober 1915, nariimittogs4 |llir
an der Gerichtsstelle , Zimmer Nr . 9 , versteigert werden , die im
Grundbuch von Marienberg , Band VI , Blatt 264 (eingetragene
Eigentümer am 28 Juli 1915 , dem Tage der Eintragung des Ver-
steigerungsvermerks : Sägemüller Adolf Kleppel in Marien¬
berg und die Eigentumserben seiner Ehefrau Theodore geb.
Kray als Miteigentümer) eingetragenen Grundstücke:

Kartenblatt 9 , Parzelle 263 , Acker in der Hölle,
a ) Gewerbliche Anlage für Holz¬

schneiderei , b ) Maschinenhaus,
e) Wohnhaus , d ) Stall , e) Scheune,

' f) Holzremise im Raiferain.
Kaitenblatt 10 , Parzelle 472 , Holzung am Kirchberg,
Kartenblatt 10, Parzelle 474 , Wiese am Raiferain.

Marienberg , den 3. August 1915.
Aönigliches Aintsgericht.

Kartenblatt 10 , Parzelle 473
Kartenblatt 10 , Parzelle 471

Große Auswahl
gußeiserne Landherde

schwarz, grün , blau und
elfenbeinfarbig emailliert

Neueste Einrichtung:

Bratofenrost und Schüttelrost.
Alleinverkauf

Carl Fischer , Hachenburg.

Deshalb kaufen Sie Ihren Bedarf in
kompletten Betten , Bettstellen , Sprnng-
rahnren , Spiralfeder - , Seegras - , woll-
und Capokinatratzen , Bettfedern , Daunen
und Barchente — Alle Arten Polsterwaren:

Sofas und Chaiselongues, komplette Schlafzimmer
in unerreicht größter Auswahl , in bewährter fachmännischer
und solidester Verarbeitung in einfacher und feinster Aus-
-führung einzig nur dort-

Wo Sie die beste und solideste Ware finden
Wo Sie fachmännisch , reell und Kulant bedient werden
Wo Sie eine große und reichhaltige Auswahl finden
Wo Ihnen die billigsten Preise gemacht werden

bei

Julius Kind, ÄÄ
Telephon 46 . Hachenburg . Telephon 46.
6igene Lilchlerei mit elektrischem Maschinenbetrieb.

Eigene Polsterwerkstätten und Polsterei.
Besichtigung niemes Lagers ohne Kaufzwang gerne gestattet.

Den Heldentod fürs Vaterland starb am 3. August , abends 1/26 Uhr auf
russischer Erde im Gefecht bei Wola Ezulizycka mein lieber , unvergeßlicher Gatte,
unser guter , treusorgender Vater , Sohn , Bruder Schwager und Onkel

Karl Kehler
Musketier im Infanterie -Regiment Nr . 168

im Alter von 32 Jahren.

Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:
Anna Keßler , geb. Denker.

Marienberg , Ritzhausen , Uerdingen , den 16 . August 1915.

Hohen Verdienst,
grösste Zeitersparnis bringt der Besitz
eines Sturmvogelrades . Hervorragende
Qualität , sanfter Laut , wunderbare Arbeit,
niedriger Preis . Versenkbare Nähma¬
schinen in allen Systemen , Pneumatiks,
Taschenlampen , alle Zubehörteile in grosser

Auswahl . Katalog gratis.

Zu erfragen bei den einschlägigen Handlungen.

Bett liandelsieselisGliaii Slmvooel, Belr. Grttteer
Berlin -Halensee 4.

Sämtliche
Betten und Möbel

kaust man noch zu alten , billigen Preisen bei

Berllwld Seewald, Hachenburg.
Prima

Petkuser
Saatroggen

(Original Nachzucht)
tadellos gereinigt , liefert zu Mk.
15 . - per Zentner ab Station

Hachenburg

K. Schneider,
Domäne Hof Kierberg

bei Hachenburg.

Wir haben reichlich Lager und
empfehlen sofort lieferbar:

Thomasmehl , Kali -Salz,
Kaimt , la rohes Knochen¬
mehl , Superphosphat und

Ammoniak -Super-
phosphat.

Ferner:
amerik . rein Weizenmehl,
amerik . feine Weizenkleie

Gerste , Mais , Mais¬
schrot, Cocoskuchen,
Schweinemastfutter,

Pserdefutter und Häcksel
alles in guter Qualität

Carl Pütt Mut,
Äroppach,

Bahnhof Ingeldach,
Fernsprecher Nr . 8 , Amt Altem

Kirchen (Westerwald ).

Eichen - und
Fichtenrinde

Kaust lausend

Ernst  Schenk,
Lohmüllerei , (Ball (Eifel ) .

Me KMöffelu
offerieren

Münz & Brühl,
Limburg c . i). ß.

Telefon Nr . 31.

mit guten Schulkenntnissen zum
sofortigen Eintritt gesucht.

Joh . Pet . Bohle,
Hachenburg.

Stempel
liefert billigst innerhalb 3 Tagen
Carl Bungeroth, Hachenburg.
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